
Schriftliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan "Klingenwald/Birkenflur11 der Stadt Buchen, 
Stadtteil 1'/aldhausen , Neckar-Odenwald-Kreis 

1 . Geltungsbereich 

Die Abgrenzung des Baugebietes ergibt sich aus de~ Be
bauungsplan der Anlage Nr. 3 (M = 1 : 500) 

2 . Art der baulichen Nutzung 
( § 9 Abs . 1 Ziff . 1 d BBauG) 

2 . 1 Das Allgemeine \'lohngebiet (WA) dient vorwiegend dem \'loh
nen (§ 4 Abs . 1 u. 2 BauNV0) 

2 . 2 Ausnahmen nach§ 4 Abs. 3 de~ BauNV0 können außer Ziff. 
2 und 5 zugelassen werden. 

2.3 Das Dorfgebiet (MD) wird nach der Art der zulässigen Nut

zungen gezont ( § 5 Abs . 3 BauNV0 ) und dient hier in \'/esent
liehen dem Wohnen und der Unterbringung von Kleinsiedlungen 
und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen. 

3 . Maß der baulichen Nutzung 
( § 9 Abs. 1 Ziff . 1 a BBauG) 

3 .1 Die Zahl der Vollgeschosse i8 Plangebiet richten sich je 
nach den Eintragungen in der Nutzungsschablone und gelten 
dört als Höchstgrenze . 

3 . 2 Die max. zul . Grundflächenzahl wird auf 0,3 , die max. zul . 
Geschossflächenzahl auf 0,6 begrenzt. 

4 . Bauweise und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Ziff . 1 BBauG und§ 22 Bau.NVO) 

4 .1 Im Gesamtbaugebiet wird die offene Bauweise festgelegt . In 
der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenz
abstand als Einzel- oder Doppelhäuser und als Hausgruppen 
mit einer Länge von höchstens 50 m als zul. erklärt . 

4 . 2 Für die Fir st- und Traufenrichtung oder Hauptgebäudelängs
achsen gelten di e in der Anlage 3 dargestellten SY"filbol
darstel lungen. 
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5 . Höhenlage der baulichen Anla ~en 

(§ 9 Abs.1 Ziff .1 BBauG) 

5.1 Der Erdgeschoßfußboden des e~sten sichtbaren Geschosses 
ist max.~ 0 , 50 m über dem n~türlichen Gelände anzuord

nen. 
5.2 Im Einvernehmen mit der Gemeinde und Baurechtsbehörde 

sind Befreiungen hiervon nur in begründeten Fällen zul . 

6. Stellplätze und Garagen 
(§ 9 Abs.1 Ziff . 1 BBauG) 

6 .1 Garagen und überdachte Stellpl ä tze sind nur inner~alb ~erS, 
dafür ausgewiesenen Garagenf lächen an der Grenze oder in
n erh a lb der e berbaubaren Fl i ehen zu e r stellen . 

6 . 2 Garagen ode r überdacht e Stellpl ä tze k önn en senkr ec~t cior 
paralell der öffentlichen Verkehrsflächen angeordnet wer

den. 
a . Werden Garagen senkrecht zu~ Verkehrsfläche angeordnet, so 

ist vor dem Garagentor ein Stauraum von min . 5,00 ra vorzu

sehen. 
b. Werden Garagen paralell der Verkehrsflächen untergebracht, 

so kann der Abstand, s.a. verringert werden. 

7. Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs.3 und 4 BBauG) 

7. 1 Die Verkehrsflächen und die freizuhaltenden Sichtwinkelflä
chen sind gern . der Anlage Nr. 3 einzuhalten. 

7. 2 Uber Sichtwinkelflächen dürfen leine Grundstückszufahrten er
folgen. Im Bereich der Sichtwinkelflächen sind GrlL."1.dstückszu
fahrten und Grundstücksausf2hrten unzulässig. 

7.3 Zur L 520 herrscht ein ZU- u.~d AUSFftJ-IRTSVERBOT. 
7.4 Innerhalb der nachrichtlic~ eingetragenen Straßentrassen u.Dd 

Sichtfelder sind bauliche f._.~lagen unzulässig . 

8. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

( § 111 LBO) 

8.1 Die Dachformen richten sich nach den Eintragungen in der Nut

zungsschablone. 
8 . 2 Grenzgaragen sind grundsätzlich mit einem Flachdach zu versf• 

hen. 
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8 . 3 Doppelhäuser oder Hausgruppen müssen eine einheitliche Dach

form erhalten und s i nd gemeinsam zu errichten. 

8.4 Die jeweils zul . Dachneigungen sind in der Nutzungsschablone 

angegeben und geben jeweils die max. Begranzung an . 

8.5 Be i geneigten Dä chern ist nur dunkles Dachdeckungsmaterial 

zulässig . 

9 . Außenanlagen 
9 . 1 Aufschüttungen und Abgrabungen über 1,00 m sind genehmigungs-

pflichtig. 
9.2 Entlang der Straßen un~Wege ist soweit möglich, auf Einfri e

digungen zu verzichten. Wenn Einfriedigungen gewünscht werden, 

dann nur bis zu einer Höhe von max. 0 , 80 m. 
9.3 Ausnahmsweise sind im Bereich des MD- Gebietes Einfriedigungen 

bi s 1, 2 0 n Höh e zulässig . 

9 . 4 Die nicht bebau1.:)aren und unbebauten Grundstücke oder Gn.1:1.d 

stücksflächen sind zu pflegen und zu unterhalten. 

9.5 Im Bereich der Sichtwinkelflächen sind Strä ucher, Hecken und 

Bäume sowie Einfriedigungen unzulä ssig . Das Gelände i s t i m Be
reich der Sichtwinkelflächen auf+ 0,20 m a bzutragen. 

9.6 Ausnahmsweise sind im Bereich der Sichtwinkelflä chen kriechen

de Gewächse zulässig . 
9.7 Auf Anpflanzung eine s geeigneten Baumbestandes ist zu achten. 

9 . 8 Einfriedigungen gegenüber Feld- oder Wiesengrundstücken sind 

um 0,50 m von der Grundstücksgrenze einzurücken. 

9.9 Auf den Privatparzellen ist für die Ver- und Entsorgungslei

tungen zugunsten der Stadt Buchen und ander er Versorgungsträ 

ger entlang den Wohnwegen und Straßen -0hne Gehweg ein Leitungs 

recht in einer Breite von 0 , 50 m einzuräumen . 
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